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Anlage 1 

12. Satzung zur Änderung der Friedhofsordnung der 

Universitätsstadt Gießen 

Aufgrund von § 5 der Hessischen  Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 

142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl I. S. 318), und des Friedhofs- und 

Bestattungsgesetzes vom 05.07.2007 ( GVBl I S. 338, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 23.08.2018 (GVBl, S.381) hat die Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Gießen 

am …..folgende Satzung beschlossen, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 

 

 

Die Friedhofssatzung wird wie folgt geändert: 

 

Artikel 1 Änderung der Friedhofssatzung 

 

1. Nach § 15 Abs.2 Satz 2 wird folgender Satz als Satz 3 eingefügt 

„Bei Grabstätten in der Abteilung VI c des Friedhofs Rodtberg ist, mit Ausnahme des in der Anlage zu 

§ 15 Abs.2 schraffiert gekennzeichneten Bereichs, wahlweise auch eine Länge von 3,50 m möglich.“ 

2. Der bisherige § 15 Abs.2 Satz 3 wird zu § 15 Abs.2 Satz 4. 

3. Es wird folgende Anlage zu § 15 Abs.2 eingefügt (siehe Folgeseite): 
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Artikel 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

 

Gießen, den  

 

 

Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen 

 

 

Weigel-Greilich 

Stadträtin 


